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Sehr geehrte Damen und Herren,

Stellungnahme des BUND RV-Elbe-Heide zum B-Plan 1 Wandelfeld 6.Änderung
Im Namen des Landesverbandes BUND Niedersachsen nehmen wir zum o.g. B- Plan wie 
folgt Stellung

1. Die Änderung des B-Plans begrüßen wir ausdrücklich. Innenverdichtung statt nach außen 
wachsen ist die richtige Antwort auf die heutigen Probleme. Der Klimaschutz sollte aber viel
stärker berücksichtigt werden: daher einige Anregungen.

2. Der Begründung, mit der erreicht werden soll, dass alles so bleibt, wie es ist, kann nicht 
gefolgt werden; denn dies bedeutet, dass das schlimmste Klimascenario 30 Erwärmung 
eintritt.  Stattdessen fordern wir, dass sowohl der Anforderung des Baugesetzbuches nach 
sparsamem Flächenverbrauch, als auch den Klimaanforderungen an modernes Bauen 
gefolgt wird.

3. Die Mindestgrundstücksgröße sollte auf 500 m2 gesenkt werden, ebenso die notwendige 
Größe für eine WE auf 400 m2.

4. Mehrfamilienhäuser sollten da, wo es möglich ist, erlaubt sein. Viele Grundstücke werden 
das ohnehin nicht zulassen.

5. CO2-sparende Baumaterialien, wie Holz sollten angeregt werden.
6. Photovoltaikanlagen, Gründächer und -fassaden, als Beitrag zum Klimaschutz, sollten 

ebenso wie die Regenwassernutzung zum Schutz des Grundwassers vorgeschrieben 
werden.

7. Der Restwald (1/6 der früheren Fläche von 30 ha am Wandelfeld) sollte vollständig als 
Grünfläche erhalten bleiben, um die Abkühlungseffekte für die umgebende Bebauung 
aufrecht zu erhalten. 

Über den weiteren Verlauf des B-Plans möchten wir informiert werden. 
MfG Bernhard Stilke

Zweigstelle Heinrich-Böll-Haus Geschäftskonto: 600 22 99 Der BUND ist ein anerkann-
Hausanschrift: Katzenstr. 2 BLZ: 240 501 10 ter Naturschutzverband nach
21335 Lüneburg Bankname Sparkasse Lüneburg §59 Bundesnaturschutzgesetz.

Spenden sind steuerabzugs-
: fähig. Erbschaften und Ver-

mächtnisse an den BUND
sind von der Erbschaftssteuer
befreit. Wir informieren Sie.


